
Immer häufiger Wölfe 
~uf Streifzügen 
Kein anderes Bundesland hat so viele Hin
weise auf Besuche von Wölfen aus dem be
nachbarten Polen wie Brandenburg. Das 
Land hat 250 Kilometer Grenze mit dem 
Nachbarland. Seit 1904 in Deutschland aus
gerottet, versuchen Wölfe verstärkt, Ein
stände in Deutschland zu finden. 

Eine Studie der Deutschen Wildbiolo
gischen Gesellschaft München weist Bran-e burg neben Niedersachsen als geeignet
sten deutschen Lebensraum auf. Biologen 
halten die gesamte Region der Lausitz mit 
ihrem Wildreichtum, großen Wäldern und 
unbesiedeltem Braunkohletagebau für ge
eignet. 

Das brandenburgische Umweltministe
rium misst den Wölfen keine Vorrangstel
lung im Artenschutz ein. Ein aktives 
Wolfsmanagement, wie von TIerschützern 
verlangt, betreibt Brandenburg nicht, wie 
Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade 
mitteilte. 

Auf der Prioriätenliste stünden viel
mehr Auerhahn, Biber und Fledermaus. 
Dagegen warnt die Wildbiologin und Wolf-

. forscherin llka Reinhardt vor zu spätem 
Handeln. Jäger und Anwohner müssten 
frühzeitig informiert und auf die Wölfe vor
bereitet werden. Vorbeugende Maßnahmen 
zum Schutz von Schafen und Ziegen sind 
für sie unverzichtbar. 

In Nachbarland Polen leben etwa 600 

der 9900 Wölfe Europas. Seit 1998 sind sie 
dort streng geschützt. Die TIere dringen 
immer wieder über die Oder nach Deutsch
land vor, haben sich bereits in der sächsi
schen Oberlausitz niedergelassen. 

In Brandenburg, so schätzt man, sei bes
tenfalls Platz für 200 Wölfe, da die einzel
nen Rudel mit vier bis acht Exemplaren 
große Territorien bis zu 250 Quadratkilo-
meter benötigen. eb . 

Verkehrsunfall 
durch Treibjagd 
Ein Jagdausübungsberechtigter ist im Rah
men der Gefahrenabwehr - etw~ als Veran
stalter und Organisator einer Treib- oder 
Drückjagd - verpflichtet, erforderliche und 
zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, damit 
sich die Wahrscheinlichkeit von Wildwech
sel über eine verkehrsreiche Straße nicht er
höht. Solchen erhöhten Gefahren muss ent
weder durch wirksame Maßnahmen begeg
net werden, oder die Jagd muss unterblei
ben. 

Deshalb wird der Jagdausübungs
berechtigte für verpfliChtet gehalten, bei 
Treib- oder Drückjagden das Wild nicht in 
Richtung auf eine befahrbare Straße zu trei
ben oder zu drücken, sondern das Treiben 
von der Straße möglichst wegzufiihren. Da
bei ist durch möglichst dichte Treiberketten 
oder durch Anbringen von so genannten 


